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Bilanz zum 31. Dezember 2023



D
D

A 
ET

P 
G

m
bH

, F
ra

nk
fu

rt 
am

 M
ai

n

Ja
hr

es
ab

sc
hl

us
s 

fü
r d

as
 G

es
ch

äf
ts

ja
hr

 v
om

 1
. J

an
ua

r b
is 

zu
m

 3
1.

 D
ez

em
be

r 2
02

3 

 
 

  AK
TI

VA
 

Eu
ro

31
.1

2.
20

23
Eu

ro
31

.1
2.

20
22

Eu
ro

 
A.

U
m

la
uf

ve
rm

ög
en

 
I.

Fo
rd

er
un

ge
n 

un
d 

so
ns

tig
e 

Ve
rm

ög
en

s-
ge

ge
ns

tä
nd

e
 

1.
Fo

rd
er

un
ge

n 
ge

ge
n 

ve
rb

un
de

ne
Un

te
rn

eh
m

en
0,

00
75

0,
00

2.
Fo

rd
er

un
ge

n 
ge

ge
n 

Ge
se

lls
ch

af
te

r
17

2.
98

5,
57

20
.0

58
,1

3
3.

so
ns

tig
e 

Ve
rm

ög
en

sg
eg

en
st

än
de

8.
51

8.
23

2,
54

2.
99

6.
54

9,
79

8.
69

1.
21

8,
11

3.
01

7.
35

7,
92

 
II

.
Ka

ss
en

be
st

an
d,

 B
un

de
sb

an
kg

ut
ha

be
n,

Gu
th

ab
en

 b
ei

 K
re

di
tin

st
itu

te
n 

un
d

Sc
he

ck
s

17
1.

16
4,

80
10

0.
43

8,
39

 

Su
m

m
e 

Um
la

uf
ve

rm
ög

en
8.

86
2.

38
2,

91
3.

11
7.

79
6,

31
 

B.
R

ec
hn

un
gs

ab
gr

en
zu

ng
sp

os
te

n
3.

20
0,

00
3.

06
2,

50
  Üb

er
tra

g
8.

86
5.

58
2,

91
3.

12
0.

85
8,

81

PA
SS

IV
A

 

Eu
ro

31
.1

2.
20

23
Eu

ro
31

.1
2.

20
22

Eu
ro

 
A.

Ei
ge

nk
ap

ita
l

 
I.

Ge
ze

ich
ne

te
s 

Ka
pi

ta
l

25
.0

00
,0

0
25

.0
00

,0
0

 
II

.
Ka

pi
ta

lrü
ck

la
ge

58
5.

88
5,

94
24

1.
48

7,
90

 
II

I.
Ve

rlu
st

vo
rtr

ag
22

3.
07

1,
71

17
7.

35
5,

71
 

IV
.

Ja
hr

es
fe

hl
be

tra
g

16
7.

71
6,

27
45

.7
16

,0
0

 

Su
m

m
e 

Ei
ge

nk
ap

ita
l

22
0.

09
7,

96
43

.4
16

,1
9

 
B.

R
üc

ks
te

llu
ng

en
 

1.
so

ns
tig

e 
Rü

ck
st

el
lu

ng
en

88
.9

90
,9

6
68

.2
00

,0
0

 
C.

Ve
rb

in
dl

ic
hk

ei
te

n
 

1.
An

le
ih

en
8.

51
1.

03
9,

25
2.

99
3.

26
7,

00
-

da
vo

n 
m

it 
ei

ne
r R

es
tla

uf
ze

it 
bi

s 
zu

ei
ne

m
 Ja

hr
 E

ur
o 

8.
51

1.
03

9,
25

 
(E

ur
o 

2.
99

3.
26

7,
00

)
2.

Ve
rb

in
dl

ich
ke

ite
n 

au
s 

Li
ef

er
un

ge
n

un
d 

Le
ist

un
ge

n
43

.9
64

,5
8

15
.9

75
,6

2

 Üb
er

tra
g

8.
55

5.
00

3,
83

30
9.

08
8,

92
3.

00
9.

24
2,

62
11

1.
61

6,
19



D
D

A 
ET

P 
G

m
bH

, F
ra

nk
fu

rt 
am

 M
ai

n

Ja
hr

es
ab

sc
hl

us
s 

fü
r d

as
 G

es
ch

äf
ts

ja
hr

 v
om

 1
. J

an
ua

r b
is 

zu
m

 3
1.

 D
ez

em
be

r 2
02

3 

 
 

  AK
TI

VA
 

Eu
ro

31
.1

2.
20

23
Eu

ro
31

.1
2.

20
22

Eu
ro

 Üb
er

tra
g

8.
86

5.
58

2,
91

3.
12

0.
85

8,
81

 

8.
86

5.
58

2,
91

3.
12

0.
85

8,
81

PA
SS

IV
A

 

Eu
ro

31
.1

2.
20

23
Eu

ro
31

.1
2.

20
22

Eu
ro

 Üb
er

tra
g

8.
55

5.
00

3,
83

30
9.

08
8,

92
11

1.
61

6,
19

3.
00

9.
24

2,
62

 
-

da
vo

n 
m

it 
ei

ne
r R

es
tla

uf
ze

it 
bi

s 
zu

ei
ne

m
 Ja

hr
 E

ur
o 

43
.9

64
,5

8 
(E

ur
o 

15
.9

75
,6

2)
3.

Ve
rb

in
dl

ich
ke

ite
n 

ge
ge

nü
be

r v
er

bu
n-

de
ne

n 
Un

te
rn

eh
m

en
1.

49
0,

16
0,

00
-

da
vo

n 
m

it 
ei

ne
r R

es
tla

uf
ze

it 
bi

s 
zu

ei
ne

m
 Ja

hr
 E

ur
o 

1.
49

0,
16

 
(E

ur
o 

0,
00

)
8.

55
6.

49
3,

99
3.

00
9.

24
2,

62
 

8.
86

5.
58

2,
91

3.
12

0.
85

8,
81



DDA ETP GmbH, Frankfurt am Main

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 

   
   

Gewinn- und Verlustrechnung 

vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
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Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
1. Umsatzerlöse 58.904,17 47.900,44

 

2. sonstige betriebliche Erträge 63.345,10 247.459,47
 

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 116.752,75 96.474,34

 

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 173.200,29 161.426,57
 

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12,50 0,00
 

6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 83.175,00
 

7. Ergebnis nach Steuern 167.716,27- 45.716,00-
 

8. Jahresfehlbetrag 167.716,27 45.716,00
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Kapitalflussrechnung

vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
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Eigenkapitalspiegel

zum 31. Dezember 2023
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Anhang zum 31. Dezember 2023
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Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DDA ETP GmbH wurde nach den Vor schrif ten des HGB und des GmbHG in EUR auf-
ge stellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Ge samtkos ten ver fahren er stellt wor den. Die Ge sell-
schaft ist ein kapitalmarktorientiertes Unterneh men nach § 264d HGB, da sie im Ge schäfts jahr 2021 erst ma lig
Wert pa piere be geben hat, die an einem or ganisierten Markt gehan delt wer den. Sie gilt nach § 267 Abs. 3
Satz 2 HGB damit als große Kapitalgesell schaft unabhän gig von den sons tigen Größenkrite rien. Die Gesell-
schaft hat keinen Prüfungsausschuss nach § 324 Abs. 1 Satz 1 HGB ein ge richtet, da sie die Ausnah mevor-
schrift aus § 324 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB in An spruch nimmt. Aus schließli cher Zweck der Ge sell schaft ist es,
Wertpapiere i. S. d. § 2 Abs. 1 WpHG zu be geben, die durch Ver mögens ge genstände be sichert sind.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DDA ETP GmbH    
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 116980

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft bilanziert gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nicht Bitcoins) sind zu Nennwerten aktiviert und
un ter Be rück sich ti gung al ler er kenn ba ren Ri si ken be wer tet.

Sonstige Vermögensgegenstände (Bitcoins), für die keine Bewertungseinheiten gebildetet wurden, sind

Bitcoins, welche die Gesellschaft als Mana ge ment Fee für die Ver wah rung erhält. Diese wer den mit den An-

schaf fungskosten oder ge ge be nen falls mit dem nie dri ge ren beizulegenden Wert bilanziert. Die Bewertung der

hier bilanzierten Bitcoins erfolgt nach dem Vinter Bitcoin Reference Index (kurz VBTCUSD) und eine Wäh-

rungsumrechnung von Dollar zu EURO erfolgt zum Devisenkassamittelkurs des Stichtages.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und mit dem nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wur den al le erkennba-
ren Ri si ken berücksichtigt. Die Rückstellungen haben voraussichtliche Restlaufzeit von unter einem Jahr und
wer den nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
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Bewertungseinheit

Es wurde eine Bewertungseinheit zwischen den ausgegebenen Anleihen (DDA Physical Bitcoin ETP; ISIN
DE000A3GK2N1) und den da für ge hal te nen Bit coins gebildet. Bei der Art der Bewertungseinheit handelt es
sich um Micro Hedge, da ein einzelnes Grundgeschäfts durch ein einzelnes Sicherungsgeschäft unmittelbar
betrags- und zeitidentisch abgesichert wird. 

Für die Bewertung der gebildeten Bewertungseinheit hat die Gesellschaft die Durchbuchungsmethode ange-

wandt. Die Wertentwicklung der Bewertungseinheit ist gemäß IDW RS HFA 35, Rz. 81 ohne Berührung der

Ge winn- und Verlustrechnung dargestellt worden.

Die folgenden Bilanzpositionen wurden in die Bewertungseinheit einbezogen:

Bewertungseinheiten Betrag
Euro

Vermögensgegenstände (gehaltene Bitcoins) 8.511.039,25
Schulden (ausgegebene Anleihen) 8.511.039,25

Durch die Bildung der Bewertungseinheit wurde das Risiko abgedeckt, dass der Rück zahlungsbetrag der Ver-
bindlichkeit, aufgrund steigender Bitcoin-Kurse nach dem Vinter Bitcoin Reference Index (kurz VBTCUSD) 
oder Währungs schwan kungen Euro zu Dollar, hö her ist, als der Buchwert der Bitcoins, der in der Höhe an-
sonsten durch die histori schen Anschaffungskosten limitiert wäre. Da es sich um Micro Hedge handelt, findet
ein zeitlich unmittelbarer Ausgleich statt.

Durch die Bewertungseinheit wurden Risiken mit einem Gesamtbetrag von 8.511.039,25 Euro abgesichert.

Die Auswirkungen von Änderungen des Bitcoinkurses auf die gehaltenen Bitcoin und der in Bitcoin rück-
zahlbaren Anleihen wirken unmittelbar gegenläufig. Weitere Angaben zu den abgesicherten Risiken sind im
Lagebericht enthalten.
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Latente Steuern

Die Gesellschaft macht seit dem Geschäftsjahr 2022 keinen Gebrauch vom Wahlrecht zur Aktivierung aktiver

latenter Steuern. Der im Vorjahr ausgewiesene Steueraufwand betrifft Auflösung latenter Steuer auf Verlust-

vorträge.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichend zum Vorjahr hat die Gesellschaft sich bei der Darstellung der Kapitalflussrechnung für die indi-
rekte Me tho de ent schieden. Die Vorjahreswerte der Kapitalflussrechnung sind abweichend zum Vorjahr zum
bes se ren Ver gleich eben falls nach der in di rek ten Me tho de dargestellt.

Die Gesellschaft hat bis zum 30. Juni 2023 den NYSE Bit coin Index als Kryptowährungspreisreferenz ver-
wendet, wel cher von ICE Da ta Indices LLC berechnet wurde, jedoch zum 03. Juli 2023 eingestellt wurde. 
Seit dem 01. Juli 2023 nutzt die Gesellschaft den Vinter Bitcoin Reference Index (VBTCUSD Index) des In dex-
an bie ters In vierno AB (“Vinter”) als Kryptowährungspreisreferenz. 

Die Übrigen bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden konnten im Jahresabschluss bei-
behalten wer den.
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Angaben zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände be stehen im We sentli chen aus empfangenen Bitcoins im Wert von
8.511.039,25 Euro (Vorjahr: 2.993.267,00 Euro), die im Rah men des Wertpapiergeschäftes für die Ausgabe
von Anlei hen zur Ver wah rung über las sen werden. Diese Summe an Bitcoins sind vollumfänglich für die aus-
ge ge be nen An lei hen verpfändet. Wei ter hin sind zum Bi lanz stich tag in den sonsti gen Ver mö gensgegen ständen
Bit coins aus Management Fees in Hö he von 7.193,29 Euro (Vorjahr: 2.674,60 Euro) bi lanziert, die die Gesell-
schaft für die Verwaltung des Ex change Tra ded Pro duct (kurz ETP) in Bit coins erhal ten hat.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung
und -prüfung.

Verbindlichkeiten

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2023 2022
Euro Euro

Forderungen 172.985,57 20.058,13

Zum 31.12.2023 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der alleinigen Gesellschafterin der Muttergesellschaft

- Deut sche Digital Assets GmbH - in Höhe von 1.490,16 Euro.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 8.556.493,99 Euro (Vorjahr:
3.009.242,62 Euro). Dieser Betrag umfasst im Wesentlichen die Anleihen (kündbar mit unbestimm ter Rest-
lauf zeit) in Hö he von 8.511.039,25 Euro (Vorjahr: 2.993.267,00 Euro) und Verbindlichkeiten aus Lie ferungen
und Leis tun gen in Hö he von 43.964,58 Euro (Vorjahr: 15.975,62 Euro).

Anleihen 

Die Anleihen in Höhe von 8.511.039,25 Euro (Vorjahr: 2.993.267,00 Euro) bestehen aus den Schuldver schrei-

bungen im Sinne des § 793 BGB, welche im Rahmen des Sicherungsgeschäftes und im Form der Inha ber-

schuldver schreibungen für die Ver wah rung er hal te ner Bit coins her aus ge ge ben wor den sind, und sind wie im

Vorjahr nicht konvertibel. Sie sind durch BTC unterlegt, die in einer Verwahrstelle (Sicherheiten-Treuhänder)

zur si che ren Auf be wah rung hinter legt sind. Diese Sicherungsarten und Sicherungs formen sind mit den bilan-

zierten Ver bind lich keiten ver bun den.
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Angaben zur Gewinn und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen außergewöhnlicher Größenordnung und/oder Bedeutung

Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von insgesamt 63.345,10 Euro (Vorjahr: 247.459,47 Euro) bestehen

aus kon zer nin ter nen Aufwandserstattungen durch die Mutter ge sell schaft DDA Eu rope GmbH in Höhe von

57.444,40 EUR (Vorjahr: 247.459,47 Euro) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von

5.900,70 EUR (Vorjahr: 0,00 Euro).

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge

Im Geschäftsjahr 2023 wurden periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 41.392,83 EUR (Vorjahr: 0,00

EUR) ge bucht. Die se sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen und beinhalten aus-

schließlich Rechts- und Beratungskosten (Verwahrung der Bitcoins und Steuerberatung) für Vorjahre. 

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 5.900,70 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) han-

delt es sich um periodenfremde Erträge.

Erträge und Aufwendungen aus Währungsumrechnungen

Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von insgesamt 23,48 Euro sind in den sonstigen be-

triebli chen Aufwendungen ausgewiesen und resultieren aus schließ lich aus Wäh rungsverlusten die bei Beglei-

chun gen von Fremdwäh rungs ver bind lich kei ten ent stan den sind. 
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Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Bis zum 05.01.2023: Herr Lowry, Patrick Alan, Master of Business Administration, wohnhaft in Frankfurt, Ge-

schäfts lei tung (einzelvertretungsberechtigt).

 

Ab dem 06.01.2023: Herr Poiger, Dominik Josef Walter, Dipl. oec. Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft in

Frank furt, Ge schäfts  lei tung (einzelvertretungsberechtigt).

Bezüge der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat im Berichtsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft bezogen. 

Angaben zu Konzerngesellschaften und nahestehenden Personen

Die Muttergesellschaft, die 100% der Anteile an der Berichtsgesellschaft hält, ist die DDA Europe GmbH, mit

Sitz in Frank furt am Main. Die Muttergesellschaft wird beim Amtsgericht Frankfurt unter der Registernummer

HRB 116742 geführt.

Alleinige Gesellschafterin der Muttergesellschaft ist die Deutsche Digital Assets GmbH, mit Sitz in Frankfurt

am Main. Die Deutsche Digital Assets GmbH wird beim Amtsgericht Frankfurt unter der Registernummer HRB

109756 ge führt.

Es bestehen Cashpools zu nahestehenden Unternehmen, die nicht zu marktüblichen Bedingungen gewährt

werden (unverzinslich). 

Die Aufwands über nah me der Mut tergesell schaft er gibt sich aus dem Pro dukt pro spekt des DDA Phy si cal Bit-

coin ETP.

Abschlussprüferhonorar

Im Jahresabschluss sind für das abgelaufene Geschäftsjahr für das voraussichtliche Ge samt ho no rar des Ab-

schlussprüfers 54.099,30 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro brutto) als Aufwand erfasst. Davon entfallen voraus-

sicht lich auf Ab schlus sprü fungs leis tun gen 54.099,30 Euro, auf an de re Bestäti gungs leis tun gen 0 Euro, auf

Steu er be ra tungs leis tun gen 0 Euro und auf sons tige Leis tungen 0 Euro.
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Ergebnisverwendungsvorschlag nach § 285 Nr. 34 HGB

Es wird vorgeschlagen, das Periodenergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. 

Nachtragsbericht

Nach dem Abschlussstichtag haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

Unterschrift der Geschäftsführung

 
Frankfurt am Main, den 23. April 2024

......................................................  
Poiger, Dominik Josef Walter                                                                     

23.04.2024 20:17:54 [UTC+2]
Dominik Poiger
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 Lagebericht

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
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Bilanzeid 

 
 
Nach bestem Wissen versichern wir, dass der Jahresabschluss der DDA ETP GmbH unter Beachtung 
der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der DDA ETP GmbH vermi elt und im 
Lagebericht der DDA ETP GmbH der Geschä sverlauf einschließlich des Geschä sergebnisses und die 
Lage der DDA ETP GmbH so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermi elt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung 
der DDA ETP GmbH beschrieben sind.  
 
 
Frankfurt am Main, den 23. April 2024 
 
 

 

 
Dominik Poiger 

 

 



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die DDA ETP GmbH, Frankfurt am Main

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss der DDA ETP GmbH, Frankfurt am Main — bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, dem Eigenkapitalspiegel, der Kapitalflussrechnung
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — 
geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der DDA ETP GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

— entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023
bis 31. Dezember 2023 und 

— vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 



beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europa-
rechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt.

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbote-
nen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-
mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zu-
sammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres 
Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sach-
verhalten ab.

Wir haben den folgenden Sachverhalt als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt bestimmt, der 
in unserem Bestätigungsvermerk mitzuteilen ist:

BESTAND UND BEWERTUNG DER BEWERTUNGSEINHEIT BESTEHEND AUS BITCOIN UND ANLEIHE

Sachverhalt 

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Bitcoin, die zur Unterlegung der 
in Bitcoin denominierten und durch diese gesicherten Inhaberschuldverschreibung (Perpetual Bit-
coin Backed Notes ohne Nennbetrag, ISIN DE000A3GK2N1) dienen. Für die Bewertung sind die
Bitcoin mit den in Bitcoin zurückzahlbaren Inhaberschuldverschreibungen zu einer Bewertungs-
einheit zusammengefasst. Die Bewertung erfolgt nach der Durchbuchungsmethode zum Zeitwert 
zum Abschussstichtag.

Die in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Bitcoin sowie die unter den Ver-
bindlichkeiten ausgewiesenen Anleihen belaufen sich auf 96 % der Bilanzsumme. Aufgrund der 
Wesentlichkeit der unter den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Bitcoin sowie der 
Anleihe für die Vermögenslage der Gesellschaft liegt ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt 
vor.

Angaben der DDA ETP GmbH zu den Bitcoins und der gebildeten Bewertungseinheit mit der An-
leihe sind in den Abschnitten „Bewertungseinheiten“ und „Sonstige Vermögensgegenstände“ des
Anhangs enthalten.



Prüferische Reaktion  

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den Bestand der Bitcoin anhand der Bestätigungen der 
Verwahrstelle sowie in Stichproben durch Abgleich der Bitcoin-Bewegungen in den Wallets mit 
den öffentlich zugänglichen Bewegungen auf der Blockchain geprüft. Wir haben zudem geprüft, 
dass die Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten vorliegen. Die für die Ermitt-
lung der Zeitwerte zum Abschlussstichtag durch die Gesellschaft herangezogenen Kursinformatio-
nen haben wir mit öffentlich zugänglichen Kursinformationen verglichen und die rechnerische 
Richtigkeit der Berechnung der Gesellschaft nachvollzogen. Ferner haben wir nachvollzogen, dass 
die Durchbuchungsmethode korrekt angewandt wurde und die unter den Verbindlichkeiten aus-
gewiesene Anleihe mit dem gleichen Wert angesetzt ist.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN 
JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.



VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass 
aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

— gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

— beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



— ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

— beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

— beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

— führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-
hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 
dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung 
von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaßnah-
men.



Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktu-
ellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Ge-
setze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER FÜR ZWECKE DER OFFENLEGUNG 
ERSTELLTEN ELEKTRONISCHEN WIEDERGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS NACH § 317 ABS. 3A HGB

Prüfungsurteil

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob 
die in der Datei „ESEF.03 JA.zip“ enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wieder-
gaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ be-
zeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-
Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen 
Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informatio-
nen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für Zwe-
cke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in allen 
wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. 
Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jah-
resabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum  
31. Dezember 2023 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben ent-
haltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Informa-
tionen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des 
IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wie-
dergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022)) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-



fers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüfer-
praxis hat die Anforderungen der IDW Qualitätsmanagementstandards, die die International Stan-
dards on Quality Management des IAASB umsetzen, angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — Verstößen gegen die Vorgaben 
des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 
von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — Verstößen gegen die Anforderungen 
des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter — Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. 

— gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Kontrollen abzugeben. 

— beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-
Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 
der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese 
Datei erfüllt. 

— beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-
prüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄ ARTIKEL 10 EU-APRVO

Wir wurden von der Gesellschafterversammlung am 5. Dezember 2023 als Abschlussprüfer ge-
wählt. Wir wurden am 6. Februar 2024 von der Geschäftsführung beauftragt. Wir sind ununter-
brochen seit dem Geschäftsjahr 2022 als Abschlussprüfer der DDA ETP GmbH tätig. 



Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-
klang stehen (zwingende Angabe nach Art. 10 Abs. 2 lit. e EU-APrVO). 

SONSTIGER SACHVERHALT — VERWENDUNG DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss und 
dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-
Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht — auch die in das Unternehmensregister ein-
zustellenden Fassungen — sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Jahresab-
schlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere sind der 
ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektroni-
scher Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar.

VERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTSPRÜFERIN

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Olga Lingner-Fink. 

Hamburg, 24. April 2024 

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

@@muz=@@ @@vwp=@@
Butte Lingner-Fink  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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